
Beschluss des 70. Studierendenparlaments
Änderung der Finanzordnung (Aufschlag Aufwandsentschädigungen)

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit wird bescheinigt, dass auf der 17. Sitzung des 70. Studierendenpar-
laments am 2023-06-14 folgender Beschluss gefasst wurde1:

Der Antrag „SP70-A094 - Änderung der Finanzordnung (Aufschlag Auf-
wandsentschädigungen)“ wird mit (28/0/0) in der folgenden Fassung an-
genommen:

Ändere § 54 Abs. 1 der Finanzordnung zu:
(1) Mitgliedern der Studierendenschaft, die sich in der-

art erheblichem Maße zeitlich für die Belange der
Studierendenschaft betätigen, dass das Verfolgen
des Studiums oder einer dem Unterhaltserwerb die-
nenden Nebenbeschäftigung eingeschränkt ist, kann
seitens der Studierendenschaft eine monatliche Auf-
wandsentschädigung gewährt werden. Diese darf in
ihrer Höhe den Bedarfssatz gemäß § 13 Abs. 1 Ziffer
2 und § 13 Abs. 2 Ziffer 2 des Bundesausbildungsför-
derungsgesetz (BAföG) zuzüglich der Erhöhung des
Bedarfs nach § 13a Abs. 1 des BAföG nicht überstei-
gen (Höchstsatz).

Streiche § 54 Abs. 2 der Finanzordnung.

Der Beschluss wird mit der amtlichen Bekanntmachung durch die RWTH
Aachen gültig. Diese Ausfertigung stellt gegenüber Dritten keine rechtsge-
schäftliche Erklärung der Studierendenschaft gemäß §75 Abs. 4 UG dar.

Mit freundlichen Grüßen
1Soweit nicht anders angegeben, erfolgt die Angabe von Abstimmungsergebnissen in

der Form (Ja/Nein/Enthaltung).
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